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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberspree-

wald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Trinkwasserhauptleitung vom Wasserturm Lauchhammer – ehem. 
Kokoreigelände (mit Abgängen zur Ortslage Lauchhammer)“ 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17.12.2008 
(BGBl.   I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts – 
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der 
Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senftenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis 
Oberspreewald – Lausitz, untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für die 
o.g. Trinkwasserleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus dieser Anlagen zu betreten 
oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die 
für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, 
instandzusetzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Lauchhammer 
 
Flur 24 Flurstücke: 95, 82, 84, 104, 114, 112, 108, 7 
 
Flur 16 Flurstücke: 350, 349, 348, 243, 244, 245, 6 
   
Flur 15 Flurstücke: 152, 108/6, 85, 87 
 
Flur 14 Flurstücke: 1335, 1185, 1189/2, 467/1, 467/2, 1310, 1569 
 
Flur 30 Flurstück: 97 
 
Flur 32 Flurstücke: 63, 64, 65, 66, 48, 14, 58 
 
Flur 5  Flurstücke: 1183, 1184 
 
in der Gemarkung Kleinleipisch 
 
Flur 3  Flurstücke: 202, 307, 249, 248, 247, 246, 244, 205, 206, 194, 185 
 
Flur 5  Flurstücke: 25, 98, 103 
 
Flur 2  Flurstück: 46 
 
Flur 4  Flurstück: 52 
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Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 03205 
Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, sein 
Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch genommen 
oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt worden ist. Er 
kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht in An-
spruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist von Ge-
setzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 03. Okto-
ber 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Versorgungsunter-
nehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist 
ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der beste-
henden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das am 
03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt wer-
den.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-

spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Trinkwasser – Versorgungsleitung Lauchhammer - Kostebrau“ 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17.12.2008 
(BGBl.   I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts – 
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der 
Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senftenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis 
Oberspreewald – Lausitz, untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für die 
o.g. Trinkwasserleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus dieser Anlagen zu betreten 
oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die 
für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, 
instandzusetzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Lauchhammer 
 
Flur 6  Flurstücke: 232, 3, 233, 231 
 
in der Gemarkung Kostebrau 
 
Flur 4  Flurstücke: 78, 75 
   
Flur 5  Flurstücke: 68, 101, 93 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 03205 
Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, sein 
Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch genommen 
oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt worden ist. Er 
kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht in An-
spruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist von Ge-
setzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 03. Okto-
ber 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Versorgungsunter-
nehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist 
ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der beste-
henden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das am 
03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt wer-
den.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-

spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Trinkwasser – Versorgungsleitung / Steuerkabel Senftenberg – Hörlitz 
mit Abgängen Richtung Brieske“ 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17.12.2008 
(BGBl.   I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts – 
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat der 
Wasserverband Lausitz (WAL), 01968 Senftenberg, Steindamm 51/53, beim Landkreis 
Oberspreewald – Lausitz, untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 1,  für die 
o.g. Trinkwasserleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus dieser Anlagen zu betreten 
oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die 
für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, 
instandzusetzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Senftenberg 
 
Flur 19 Flurstücke: 747/1, 994, 992, 990, 491/8, 493/7, 8/7, 8/10, 8/9, 8/8, 967,  

747/8, 745/1, 526 
 
 
Flur 21 Flurstücke: 526, 714, 713, 711, 708, 485 
 
in der Gemarkung Brieske 
 
Flur 4  Flurstück: 204/2  
 
in der Gemarkung Hörlitz 
   
Flur 2  Flurstücke: 359, 338, 145/24, 371, 370 
 
Flur 1  Flurstücke: 504/1, 931 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 03205 
Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt 
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Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, sein 
Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch genommen 
oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt worden ist. Er 
kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht in An-
spruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist von Ge-
setzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 03. Okto-
ber 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Versorgungsunter-
nehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist 
ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der beste-
henden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das am 
03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt wer-
den.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-

spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Trinkwasserleitung DN 340 Sb,  
in der Gemarkung Pritzen, Flur 7, Bereich Ortsverbindung zwischen 

Greifenhain, Pritzen und Ressen (Bergbaufolgelandschaft)“ 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17.12.2008 
(BGBl. I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grundbuchbereinigungs-
gesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts – 
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat die 
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, 03046 Cottbus, Berliner Straße 19-21 beim 
Landkreis Oberspreewald – Lausitz, untere Wasserbehörde, 01968 Senftenberg, Dubinaweg 
1,  für die o.g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheini-
gung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus dieser Anlagen zu betreten 
oder sonst zu benutzen, Trinkwasser in der Leitung über die Grundstücke zu führen und die 
für die Fortleitung eingerichteten Sonder- und Nebenanlagen zu betreiben, zu unterhalten, 
instandzusetzen und zu erneuern. 
 
Der Trassenverlauf erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke:  
 
Die Auflistung der Grundstücke erfolgt gemarkungsweise und entsprechend dem Trassenverlauf.  

 
in der Gemarkung Pritzen 
 
Flur 7  Flurstücke: 137/2, 141/2, 142/2, 176/3, 178/1, 180/3, 181/3, 182/3, 184/2,  

199/7 
 
 
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 03205 
Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, sein 
Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch genommen 
oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt worden ist. Er 
kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht in An-
spruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist von Ge-
setzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 03. Okto-
ber 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Versorgungsunter-
nehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert.  
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Deshalb ist ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit 
der bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
 
Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das am 
03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt wer-
den.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
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BEKANNTMACHUNG der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ober-

spreewald-Lausitz über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
 

„Grundwassermessstelle in der  
Gemarkung Biehlen“ 

 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2192) zuletzt geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17.12.2008 
(BGBl. I S. 2586) i.V.m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des  Grundbuchbereinigungs-
gesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts – 
Durchführungsverordnung - SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl.I S. 3900) hat das 
Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabteilung Süd, 03050 Cottbus, Von-Schön-
Straße 7, beim Landkreis Oberspreewald – Lausitz, untere Wasserbehörde, 01968 Senften-
berg, Dubinaweg 1,  für die o.g. Grundwassermessstelle die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.  
 
Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfol-
gend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eige-
ner Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und die Erneuerung einschließlich des Neubaus der Grundwassermessstelle  
zu betreten oder sonst zu benutzen und die gewässerkundliche Messanlage einschließlich 
der dafür erforderlichen Leitungen und Datenübertragungsanlagen zu betreiben, zu unterhal-
ten und zu erneuern. 
 
Die Grundwassermessstelle erstreckt sich über nachfolgend genannte Grundstücke: 
  
in der Gemarkung Biehlen 
 
Flur 3  Flurstück: 153/32 
 
Flur 2  Flurstück: 25/1 
          
Gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG und § 7 SachenR-DV können die Antragsunterlagen von den 
Berechtigten innerhalb von vier Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung an beim 
Landkreis Oberspreewald-Lausitz, untere Wasserbehörde, J.-Gottschalk-Str.36 in 03205 
Calau, Telefon 03541/870-3445 oder 3401, während der üblichen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die 
Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt. 
 
 
Hinweise zur Einlegung von Widersprüchen: 
 
Im Bescheinigungsverfahren kann der Grundstückseigentümer nur geltend machen, sein 
Grundstück werde durch die wasserwirtschaftliche Anlage gar nicht in Anspruch genommen 
oder in anderer Weise, als von dem Versorgungsunternehmen dargestellt worden ist. Er 
kann sich in dem Verfahren nicht darauf berufen, sein Grundstück werde zu Unrecht in An-
spruch genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG i.V.m. § 1 SachenR-DV ist von Ge-
setzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 03. Okto-
ber 1990 genutzten und am 11. Januar 1995 durch das antragstellende Versorgungsunter-
nehmen betriebenen wasserwirtschaftlichen Anlagen entstanden. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 03. Oktober 1990 dokumentiert. Deshalb ist 
ein Einverständnis mit der vorhandenen Belastung des Grundstückes bzw. mit der beste-
henden wasserwirtschaftlichen Anlage selbst nicht erforderlich.  
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Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstückes über das am 
03. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtli-
chen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt wer-
den.   
 
 
 
 
Siegurd Heinze 
Landrat 
 


